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Leitsätze Kann nach Art.2 Abs.2 der 2. VO zur
Änderung der BKVO vom 18.12.1992 eine
Berufskrankheit nur dann anerkannt
werden, wenn der Versicherungsfall nach
dem 31.03.1988 eingetreten ist, kann die
Erkrankung auch nicht gemäß § 551 Abs.2
RVO entschädigt werden.

Normenkette RVO § 551 Abs 1
RVO § 551 Abs 2
BKVO v 31.10.1997 § 6 Abs 2
BKVO § 8 Abs 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 9 U 5016/95.L
Datum 08.11.1995

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 38/96
Datum 25.08.1999

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
08.11.1995 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

                               1 / 8

https://dejure.org/gesetze/RVO/551.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/551.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/551.html
https://dejure.org/gesetze/RVO/551.html


 

Der am â�¦1927 geborene KlÃ¤ger beantragte am 07.09.1993 die Anerkennung
einer Berufskrankheit im Sinne der Nrn.2108 bis 2110 der Anlage 1) zur
Berufskrankheitenverordnung.

Der Chirurg Dr â�¦ erklÃ¤rte in der Ã¤rztlichen Anzeige Ã¼ber eine Berufskrankheit
vom 17.02.1994, der KlÃ¤ger klage Ã¼ber stÃ¤ndige RÃ¼ckenschmerzen. Bei
Vergleich der im September 1993 gefertigten RÃ¶ntgenaufnahmen mit den
Voraufnahmen zeige sich, dass im Zeitraum von 1986 bis heute die degenerativen
VerÃ¤nderungen an der WirbelsÃ¤ule in altersgemÃ¤Ã�em Umfang zugenommen
hÃ¤tten. Eine berufsbedingte oder richtunggebende Verschlimmerung sei nicht zu
erkennen.

In einem Attest vom 27.04.1987 bestÃ¤tigte der OrthopÃ¤de Dr â�¦, der KlÃ¤ger sei
in seiner LeistungsfÃ¤higkeit als Landwirt bereits so weitgehend eingeschrÃ¤nkt,
dass ErwerbsunfÃ¤higkeit angenommen werden mÃ¼sse. Bereits in einem Attest
vom 18.04.1985 hatte Dr â�¦ die Auffassung vertreten, durch die vielfÃ¤ltigen
VerschleiÃ�schÃ¤den an der WirbelsÃ¤ule und den ExtremitÃ¤tengelenken sei
ErwerbsunfÃ¤higkeit gegeben.

Im Gutachten fÃ¼r die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) Schwaben vom
26.05.1987 fÃ¼hrte der OrthopÃ¤de Dr â�¦ aus, der KlÃ¤ger sei wegen der
Aufbraucherscheinungen in den HÃ¼ftgelenken nicht mehr in der Lage,
regelmÃ¤Ã�ig einer ErwerbstÃ¤tigkeit nachzugehen. Mit Bescheid vom 16.09.1987
gewÃ¤hrte die LAK Schwaben vorzeitiges Altersgeld gemÃ¤Ã� Â§ 2 Abs.2 GAL ab
01.04. 1987. Die Abgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens sei zum
30.03.1987 erfolgt.

Nach Beiziehung Ã¤rztlicher Unterlagen der UniversitÃ¤tsklinik Ulm aus den Jahren
1987, 1988 und 1989 sowie der Reha-Kliniken Bad FÃ¼ssing vom 11.10.1993 und
des Kreiskrankenhauses Rottenburg-Laber vom 14.05.1993 holte die Beklagte eine
Stellungnahme des OrthopÃ¤den Dr â�¦ vom 13.09.1994 ein, der ausfÃ¼hrte, nach
den vorliegenden Befunden handele es sich um eine anlagebedingte
WirbelsÃ¤ulenerkrankung, wobei es beim Vergleich der RÃ¶ntgenaufnahmen von
1987 und 1993 nicht zu einer signifikanten Zunahme der Aufbraucherscheinungen
an der LendenwirbelsÃ¤ule gekommen sei. VerÃ¤nderungen im Sinne der
Berufskrankheiten Nrn.2108 und 2110 der Anlage 1 zur BKVO seien nicht gesichert.
Die Berufskrankheit Nr.2109 bedinge das stÃ¤ndige Tragen von Lasten Ã¼ber 40
bis 50 kg auf den Schultern, dies komme in der Landwirtschaft in der Regel nicht
vor.

Der Arzt im gewerbeÃ¤rztlichen Dienst Dr â�¦ erklÃ¤rte im Schreiben vom
18.10.1994, der KlÃ¤ger leide an degenerativen VerÃ¤nderungen der gesamten
WirbelsÃ¤ule, einer Gonarthrose beidseits, Dysplasiecoxarthrose beidseits und an
Schultergelenksarthrosen. Es handele sich um schicksalhafte Erkrankungen. Am
30.03.1987 sei die Abgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens erfolgt. Schon
aus diesem Grund kÃ¶nne die Anerkennung einer Berufskrankheit wegen der
Stichtagsregelung abgelehnt werden.
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Mit Bescheid vom 24.11.1994 lehnte die Beklagte die Anerkennung der Erkrankung
der LendenwirbelsÃ¤ule als Berufskrankheit ab. Eine zwingende
versicherungsrechtliche Voraussetzung, nÃ¤mlich die Aufgabe der gefÃ¤hrdenden
TÃ¤tigkeiten nach dem 31.03.1988, liege nicht vor. Im Ã¼brigen handele es sich
um eine anlagebedingte Erkrankung, so dass die medizinischen Voraussetzungen
fÃ¼r die Anerkennung einer Berufskrankheit nach Ziffern 2108 bis 2110 der Anlage
1 zur BKVO nicht erfÃ¼llt seien.

Den Widerspruch des KlÃ¤gers vom 30.11.1994 wies die Beklagte mit
Widerspruchsbescheid vom 22.02.1995 zurÃ¼ck.

Mit der Klage vom 22.03.1995 hat der KlÃ¤ger eingewandt, der Versicherungs- bzw.
Leistungsfall sei nach dem 31.03.1988 eingetreten. Weiter hat er auf die schwere
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit hingewiesen und eine Stellungnahme des OrthopÃ¤den Dr
â�¦ vom 16.08.1995 Ã¼bersandt. Die Diagnose degenerativer VerÃ¤nderungen am
Achsenskelett sei beim KlÃ¤ger gesichert. Zwar spielten auch altersbedingte
Faktoren eine Rolle. Es seien aber keine VerÃ¤nderungen nachweisbar, die als
auÃ�erberufliche Ursache fÃ¼r bandscheibenbedingte Erkrankungen herangezogen
werden kÃ¶nnten. Die Belastung im Sinne der Berufskrankheit 2108 sei beim
KlÃ¤ger, der mindestens 10 Jahre regelmÃ¤Ã�ig Lasten gehoben habe oder
regelmÃ¤Ã�ig in extremer Rumpfbeugung gearbeitet habe, gegeben.

Die Beklagte hat mit Schreiben vom 28.09.1995 darauf hingewiesen, in der 2.
Verordnung zur Ã�nderung der Berufskrankheitenverordnung vom 18.12.1992 sei in
Art.2 Abs.2 festgelegt, dass eine Berufskrankheit anerkannt werden kÃ¶nnte, wenn
der Versicherungsfall nach dem 31.03.1988 eingetreten sei. Die Aufgabe der
gefÃ¤hrdenden TÃ¤tigkeit sei ein versicherungsrechtliches Merkmal, dessen
ErfÃ¼llung Voraussetzung fÃ¼r den Eintritt eines Versicherungsfalles nach den
Nrn.2108 und 2109 sei. Der KlÃ¤ger habe seine landwirtschaftlichen FlÃ¤chen mit
Wirkung vom 30.03. 1987 verpachtet und die Landwirtschaft unzweifelhaft
aufgegeben. Dies gehe aus dem Bescheid der LAK vom 16.09.1987 hervor. Der
Versicherungsfall sei also vor dem 01.04.1988 eingetreten.

Dazu hat der KlÃ¤ger mit Schreiben vom 25.10.1995 und 28.09.1995 vorgetragen,
dass er seine berufliche TÃ¤tigkeit Ã¼ber den 30.03. 1987 hinaus fortgefÃ¼hrt
habe. Er sei auch noch 1988 und 1989 beitragspflichtig zur LBG gewesen. Er habe
zu Beginn der Verpachtung noch grÃ¶Ã�ere VorrÃ¤te gehabt, zudem habe er acht
Rinder und sechs Schweine gehalten. Auf dem GartengrundstÃ¼ck seien bis 1989
Rinder gehalten worden. Diese ErklÃ¤rung ist von zwei weiteren Personen
unterschrieben. Vorgelegt worden sind auÃ�erdem der Bescheid Ã¼ber die
Beitragsumlage 1988 und eine Zahlungserinnerung vom 30.05.1988.

Mit Schreiben vom 08.11.1995 hat die Beklagte auf die Entscheidungen des BSG
vom 25.08.1994 2 RU 42/93 und vom 19.01.1995, 2 RU 14/94 hingewiesen. Das nur
gelegentliche TÃ¤tigwerden durch Arbeiten in der Freizeit Ã¤ndere nichts an der
tatsÃ¤chlichen Aufgabe der TÃ¤tigkeit. Im Schreiben an die Beklagte vom 26.05.
1988 hatte der KlÃ¤ger erklÃ¤rt, seit 30.03.1987 seien alle GrundstÃ¼cke auÃ�er
seinem Garten von 0,6625 ha GrÃ¶Ã�e verpachtet. Weiter hatte er mit Schreiben
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vom 22.06.1988 angegeben, er besitze 3.000 mÂ² Obstgarten mit ca. 12
ObstbÃ¤umen mit einem Jahresertrag von 500 kg, der selbst verwertet werde. Im
Garten wÃ¼chsen Brennnesseln, Unkraut und etwas Gras. Das gute Gras werde den
Sommer Ã¼ber von zwei Rindern abgeweidet, das weniger gute weggeworfen.

Mit Urteil vom 08.11.1995 hat das SG die Klage abgewiesen. Eine berufsbedingte
Erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule kÃ¶nne erst aufgrund der in der Zweiten
Ã�nderungsverordnung vom 18.12.1992 eingefÃ¼gten Nrn. 2108 und 2110 der
Anlage 1 zur BKVO als Berufskrankheit anerkannt werden. Art.2 Abs.2 Satz 1 der
Zweiten Ã�nderungsverordnung bestimme ausdrÃ¼cklich, dass nur dann eine
Berufskrankheit auf Antrag anzuerkennen sei, wenn der Versicherungsfall nach dem
31.03.1988 eingetreten sei. Der KlÃ¤ger habe mit Wirkung vom 30.03.1987 das
landwirtschaftliche Unternehmen aufgegeben. ErwerbsunfÃ¤higkeit im Sinne des Â§
1247 Abs.2 RVO sei ab 30.03.1987 gegeben gewesen. Durch die geltend gemachte
WeiterfÃ¼hrung der beruflichen TÃ¤tigkeit Ã¼ber den 30.03.1987 hinaus habe der
KlÃ¤ger die Voraussetzungen nicht mehr erfÃ¼llen kÃ¶nnen. Anhaltspunkte, dass
die Voraussetzungen der Nr.2110 hÃ¤tten erfÃ¼llt werden kÃ¶nnen, lÃ¤gen
ebenfalls nicht vor. Dass der KlÃ¤ger nach dem 30.03.1987
GanzkÃ¶rperschwingungen ausgesetzt gewesen sei, habe er selbst nicht
vorgetragen. Die in Art.2 Abs.2 Satz 1 der Zweiten Ã�nderungsverordnung
enthaltene begrenzte Einbeziehung frÃ¼herer VersicherungsfÃ¤lle sei von der
ErmÃ¤chtigung des Â§ 551 Abs.1 RVO gedeckt und auch verfassungsrechtlich nicht
zu beanstanden. Ein EntschÃ¤digungsanspruch des KlÃ¤gers lasse sich auch nicht
aus Â§ 551 Abs.2 RVO herleiten. Neue Erkenntnisse hÃ¤tten beim Erlass der
Ã�nderungsverordnung noch nicht vorgelegen. Es sei im Ã�brigen nicht Sinn des Â§
551 Abs.2 RVO, eine ausreichende RÃ¼ckwirkung noch zu erweitern. Auf die Frage,
ob aus medizinischer Sicht die Voraussetzungen der Nr.2108 vorlÃ¤gen, sei nicht
einzugehen, da die Kammer einen Versicherungsfall nach dem 31.03.1988
verneine.

Mit der Berufung vom 24.01.1996 macht der KlÃ¤ger geltend, seine
LendenwirbelsÃ¤ulenerkrankung beruhe auf langjÃ¤hrigem Heben und Tragen
schwerer Lasten, langjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit in extremer Rumpfbeugehaltung sowie
langjÃ¤hriger Einwirkung von GanzkÃ¶rperschwingungen als Traktorfahrer. Dr â�¦
sehe die medizinischen Voraussetzungen als erfÃ¼llt an. Zwar habe er die
Landwirtschaft im Sinne des GAL bereits 1987 abgegeben. Da aber noch
FuttervorrÃ¤te vorhanden gewesen seien, bzw. ein kleineres GartengrundstÃ¼ck,
sei die Landwirtschaft in erlaubtem Umfang auch 1988 und 1989 weitergefÃ¼hrt
und ein Beitrag zur LBG entrichtet worden. Er sei also vor dem 01.04.1988 noch
nicht zur Unterlassung der belastenden TÃ¤tigkeiten gezwungen gewesen. Nicht
hinreichend geklÃ¤rt erscheine, ob bereits vor dem 01.04.1988 von einem Beginn
der Krankheit gesprochen werden kÃ¶nne bzw. ob eine entsprechende MdE schon
vorgelegen habe.

Der KlÃ¤ger Ã¼bersendet Schreiben von Frau â�¦, sie habe ihm am 12.05.1988
sechs Jungrinder geliefert, ebenso von der Firma â�¦, dem KlÃ¤ger seien am
18.05.1989 sechs Jungrinder geliefert worden sowie eine BestÃ¤tigung von Frau â�¦,
dass im GartengrundstÃ¼ck des KlÃ¤gers 1988 und 1989 den Sommer Ã¼ber 5 bis
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6 Rinder geweidet hÃ¤tten.

Der KlÃ¤ger stellt den Antrag, das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
08.11.1995 aufzuheben und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom
24.11.1994 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 22.02.1995 zu verurteilen,
bei ihm eine Berufskrankheit nach Nr.2108 und 2110 der Anlage 1 zur BKVO
anzuerkennen und ab Antrag Verletztenrente dem Grunde nach zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des
Sozialgerichts Augsburg vom 08.11.1995 zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akte der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig, sachlich aber nicht
begrÃ¼ndet.

Die Entscheidung richtet sich nach den bis 31.12.1996 geltenden Vorschriften der
RVO, da der streitige Versicherungsfall vor dem 01.01.1997 eingetreten ist und
Ã¼ber einen daraus resultierenden Leistungsanspruch vor dem 01.01.1997 zu
entscheiden gewesen wÃ¤re (Â§Â§ 212, 214 Abs.3 SGB VII i.V.m. Â§ 580 RVO).

GemÃ¤Ã� Â§ 547 RVO gewÃ¤hrt der TrÃ¤ger der Unfallversicherung nach Eintritt
eines Arbeitsunfalles Leistungen nach MaÃ�gabe der gesetzlichen Vorschriften. Als
Arbeitsunfall gilt gemÃ¤Ã� Â§ 551 Abs.1 Satz 1 RVO auch eine Berufskrankheit.
Berufskrankheiten sind nach Â§ 551 Abs.1 Satz 2 RVO die Krankheiten, die die
Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
bezeichnet und die ein Versicherter bei einer der in den Â§Â§ 539, 540 und 543 bis 
545 RVO genannten TÃ¤tigkeiten erleidet.

Der KlÃ¤ger begehrt die EntschÃ¤digung einer Berufskrankheit im Sinne von
Nr.2108 und 2110 der Anlage zur Berufskrankheitenverordnung (BKVO). Die
Anspruchsvoraussetzungen sind aber nicht erfÃ¼llt. Die Nummern 2108 und 2110
wurden durch die Zweite Verordnung zur Ã�nderung der
Berufskrankheitenverordnung vom 18.12.1992 in die BKVO eingefÃ¼gt. Die
Verordnung trat am 01.01. 1993 in Kraft. GemÃ¤Ã� Art.2 Abs.2 Satz 1 der
Ã�nderungsverordnung ist eine Berufskrankheit auf Antrag anzuerkennen, wenn bei
einem Versicherten, der bei Inkrafttreten dieser Verordnung an einer Krankheit
leidet, die erst aufgrund dieser Verordnung als Berufskrankheit im Sinne des Â§ 551
Abs.1 RVO anerkannt werden kann, der Versicherungsfall nach dem 31.03.1988
eingetreten ist (2.Verordnung zur Ã�nderung der Berufskrankheitenverordnung vom
18.12.1992 BGBl.I S.2343). Dieser Artikel ist zwar am 01.12. 1997 auÃ�er Kraft
getreten (vgl. Berufskrankheitenverordnung vom 31.10.1997 BGBl. 1997 Teil I S.26,
23), wurde aber gleichzeitig durch Â§ 6 Abs.2 der BKV vom 31.10.1997 mit Wirkung
vom 01.12. 1997 (Â§ 8 Abs.1 BKV) wieder eingefÃ¼hrt: Hat ein Versicherter am
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01.01.1993 an einer Krankheit gelitten, die erst aufgrund der Zweiten Verordnung
zur Ã�nderung der Berufskrankheitenverordnung vom 18.12.1992 als
Berufskrankheit anerkannt werden kann, ist die Krankheit auf Antrag als
Berufskrankheit anzuerkennen, wenn der Versicherungsfall nach dem 31.03.1988
eingetreten ist.

Die RÃ¼ckwirkungsregelung verstÃ¶Ã�t nicht gegen verfassungsrechtliche Normen.
Insbesondere liegt kein VerstoÃ� gegen Art.3 Grundgesetz vor. Im allgemeinen
bleibt es dem Gesetzgeber Ã¼berlassen, neu eingefÃ¼hrte
Leistungsverbesserungen nicht beliebig weit auf abgeschlossene, in der
Vergangenheit liegende Sachverhalte auszudehnen. (BSG vom 19.01.1995, 2 RU
14/94). Sogar ein vÃ¶lliger AusschluÃ� der RÃ¼ckwirkung wird nicht als VerstoÃ�
gegen den Gleichheitssatz des Art.3 Grundgesetz angesehen. Allerdings kann im
Hinblick auf das Sozialstaatsprinzip in Art.20 Abs.1 Grundgesetz eine
rÃ¼ckwirkende GewÃ¤hrung von Leistungen in gewissen Grenzen bei Erkrankungen
sogar geboten sein, wenn sich aufgrund neuer Erkenntnisse der Ã¤rztlichen
Wissenschaft nachtrÃ¤glich herausstellt, dass sie auf berufliche Einwirkungen
zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. (BSG vom 30.06.1993, SozR 3-2200 Â§ 551 RVO Nr.3
m.w.N.; BSGE 22,63; BSGE 44, 90; BVerfGE 75, 108, 157; BSG vom 25.08.1994 SGb
1995, 347).

Der Versicherungsfall ist eingetreten, wenn sÃ¤mtliche Tatbestandsmerkmale der
Krankheit im Sinne des Â§ 551 Abs.1 RVO i. V.m. der Anlage zur BKV erfÃ¼llt sind.
(BSG vom 27.07.1989, SozR 2200 Â§ 551 RVO Nr.35; BSG vom 04.07.1995 SozR
3-5679 Art.3 BKVO Ã�nderungsverordnung 1988 Nr.2; Schulin,
Unfallversicherungsrecht, Â§ 35 RdNr.41). Denn unter dem Begriff Versicherungsfall
ist nicht der Anspruch auf EntschÃ¤digung zu verstehen â�� dies ist erst beim
Leistungsfall gegeben -, sondern wesentlich ist der Anspruch des Versicherten auf
Anerkennung einer Berufskrankheit. Die Tatbestandsmerkmale der Nr.2108 und
2110 der Anlage zur BKVO liegen vor, wenn eine bandscheibenbedingte Erkrankung
der LendenwirbelsÃ¤ule gegeben ist, die durch langjÃ¤hriges Heben oder Tragen
schwerer Lasten oder durch langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeiten in extremer
Rumpfbeugehaltung oder durch vorwiegend vertikale Einwirkung von
GanzkÃ¶rperschwingungen im Sitzen entstanden ist und die zur Unterlassung aller
TÃ¤tigkeiten gezwungen hat, die fÃ¼r die Entstehung, Verschlimmerung oder das
Wiederaufleben der Krankheit ursÃ¤chlich waren oder sein kÃ¶nnen.

Beim KlÃ¤ger sind aber bandscheibenbedingte Erkrankungen der
LendenwirbelsÃ¤ule nicht nachgewiesen, da es sich einmal, wie Dr â�¦ festgestellt
hat, um nur geringgradige VerschleiÃ�erscheinungen handelt, zum anderen ein
anlagebedingtes Wirbelgleiten am Ã�bergang der LendenwirbelsÃ¤ule zum
Kreuzbein vorliegt und zudem infolge des Zustandes nach kÃ¼nstlichem
HÃ¼ftgelenkersatz mit BewegungseinschrÃ¤nkungen in den HÃ¼ftgelenken eine
Ã�berlastung der kleinen Wirbelgelenke unterstellt werden kann. Darauf hat auch
der OrthopÃ¤de Dr â�¦ im Gutachten vom 13.09.1994 hingewiesen. Insofern
kÃ¶nnen die AusfÃ¼hrungen von Dr â�¦, es sei keine auÃ�erberufliche Ursache
fÃ¼r die bandscheibenbedingte Erkrankung erkennbar, nicht Ã¼berzeugen. Denn
einerseits spricht Dr â�¦ selbst von altersbedingten Faktoren, andererseits hat Dr
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â�¦ die Auswirkungen des HÃ¼ftgelenkersatzes auf die Wirbelgelenke erlÃ¤utert.

Im Hinblick darauf, dass hier eine schicksalhafte Erkrankung ablÃ¤uft, ist eine
berufliche Verursachung nicht wahrscheinlich zu machen.

Daher kann dahingestellt bleiben, ob der KlÃ¤ger vor oder nach dem 31.03.1988
seine Landwirtschaft gÃ¤nzlich â�� und damit auch die mÃ¶glicherweise
gefÃ¤hrdenden TÃ¤tigkeiten â�� aufgegeben hat.

Zweifel bezÃ¼glich einer TÃ¤tigkeit Ã¼ber den 30.03.1987 bleiben allerdings
bestehen, insbesondere im Hinblick auf die widersprÃ¼chlichen Angaben des
KlÃ¤gers. So hat er gegenÃ¼ber der Beklagten am 26.05.1988 ausgefÃ¼hrt, ihm
blieben lediglich 0,133 ha HofflÃ¤che und 0,6625 ha Garten mit 0,3 ha Obstgarten.
Den Ertrag der 12 ObstbÃ¤ume nutze er nur fÃ¼r den eigenen Bedarf und lasse im
Ã�brigen von zwei Rindern das Gras abweiden. Im Berufungsverfahren legte er zwar
BestÃ¤tigungen vor, nach denen ihm 1988 und 1989 sechs Rinder geliefert worden
seien. Aber auch dies wÃ¼rde nicht unbedingt bedeuten, dass nicht die
gefÃ¤hrdenden TÃ¤tigkeiten zum 31.03.1987 aufgegeben worden seien. Denn die
TÃ¤tigkeiten, die rechtlich wesentlich fÃ¼r die Verursachung der Berufskrankheit
sein kÃ¶nnten, also Heben und Tragen schwerer Lasten, TÃ¤tigkeiten in extremer
Rumpfbeugehaltung oder vorwiegend vertikale Einwirkung von
GanzkÃ¶rperschwingungen im Sitzen wÃ¤ren beim Weidenlassen der Rinder nicht
mehr erforderlich.

Die RÃ¼ckwirkungsvorschrift des Art.2 Abs.2 der Zweiten Verordnung zur
Ã�nderung der Berufskrankheitenverordnung vom 18.12. 1992 bzw. des Â§ 6 Abs.2
der Berufskrankheitenverordnung vom 31.10.1997 schlieÃ�t auch aus, fÃ¼r alte
VersicherungsfÃ¤lle auÃ�erhalb des vorgeschriebenen RÃ¼ckwirkungszeitraums
eine EntschÃ¤digung gemÃ¤Ã� Â§ 551 Abs.2 RVO zuzusprechen (BSG vom 25.08.
1994 SGB 1995, 347). Denn die AusschluÃ�bestimmung verbietet es dem TrÃ¤ger
der Unfallversicherung in VersicherungsfÃ¤llen, die vor dem Stichtag eingetreten
sind, nach Â§ 551 Abs.2 RVO tÃ¤tig zu werden (BSG a.a.O.).

GemÃ¤Ã� Â§ 551 Abs.2 RVO sollen die TrÃ¤ger der Unfallversicherung im Einzelfall
eine Krankheit, auch wenn sie nicht in der Rechtsverordnung bezeichnet ist, oder
die dort bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen, wie eine Berufskrankheit
entschÃ¤digen, sofern nach neuen Erkenntnissen die Ã¼brigen Voraussetzungen
des Absatzes 1 des Â§ 551 RVO erfÃ¼llt sind. Â§ 551 Abs.2 RVO berÃ¼cksichtigt
somit den Fall, dass der Verordnungsgeber wegen der mehrjÃ¤hrigen Intervalle
zwischen den Anpassungen der BKVO an die neuen medizinisch wissenschaftlichen
Erkenntisse nicht rechtzeitig tÃ¤tig geworden ist. AusdrÃ¼cklich nur, wenn der
Verordnungsgeber eine Krankheit nicht in der BKVO bezeichnet oder die dort bisher
bestimmten einschrÃ¤nkenden Voraussetzungen noch nicht aufgehoben hat,
rÃ¤umt der Gesetzgeber in Â§ 551 Abs.2 RVO dem TrÃ¤ger der Unfallversicherung
das Recht und die Pflicht ein, im Einzelfall an Stelle des noch nicht tÃ¤tig
gewordenen Verordnungsgebers in zwei voneinander zu unterscheidenden
Verfahrensschritten vorzugehen, nÃ¤mlich zunÃ¤chst festzustellen, ob nach neuen
medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen die Voraussetzungen fÃ¼r die
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Aufnahme der betreffenden Krankheit in die BKVO erfÃ¼llt sind und dann die
betreffende Krankheit wie eine Berufskrankheit zu entschÃ¤digen (BSG vom
19.01.1995, 2 RU 14/94).

Weil der Verordnungsgeber im vorliegenden Fall die WirbelsÃ¤ulenerkrankung mit
Wirkung vom 01.01.1993 in die BKVO aufgenommen hat, und gleichzeitig die
VersicherungsfÃ¤lle ausgeschlossen hat, die vor dem 01.04.1988 eingetreten sind,
ist ein Anspruch des KlÃ¤gers, seine Erkrankung zu entschÃ¤digen, auch nach Â§
551 Abs.2 RVO nicht gegeben. Denn Â§ 551 Abs.2 RVO soll nicht die vom
Verordnungsgeber ausreichend weit zurÃ¼ckreichende RÃ¼ckwirkung noch
erweitern. Dies wÃ¼rde dazu fÃ¼hren, dass der UnfallversicherungstrÃ¤ger an
Stelle des Verordnungsgebers tÃ¤tig wÃ¼rde (BSG a.a.O. BSGE 21, 296;
Lauterbach, Unfallversicherung, Â§ 551, Anm.11). Denn von der
RÃ¼ckwirkungsvorschrift werden auch die FÃ¤lle des Â§ 551 Abs.2 RVO umfasst, da
auch sie nur wie eine Berufskrankheit entschÃ¤digt, nicht aber als Berufskrankheit
anerkannt werden dÃ¼rfen. Â§ 551 Abs.2 RVO ist keine HÃ¤rteklausel, nach der nur
deshalb zu entschÃ¤digen wÃ¤re, weil die NichtentschÃ¤digung fÃ¼r den
Betroffenen eine individuelle HÃ¤rte bedeuten wÃ¼rde. Sie will auch nicht
erreichen, dass jede Krankheit, deren ursÃ¤chlicher Zusammenhang mit der
BerufstÃ¤tigkeit nachgewiesen oder hinreichend wahrscheinlich ist, wie eine
Berufskrankheit entschÃ¤digt werden soll. Sie stellt vielmehr einen Kompromiss
zwischen dem in Â§ 551 Abs.1 RVO verankerten Listensystem und der
Generalklausel dar (BSG vom 30.06.1993, SozR 2200 Â§ 551 RVO Nr.3).

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 RVO
liegen nicht vor.

Erstellt am: 15.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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